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Suggestion for amendment of Article  4:

By Mr  Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 4: [Bewertungsmechanismen]

Unbeschadet der Artikel [226 bis 228] kann der Rat Modalitäten festlegen, nach denen die Mit-

gliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission eine objektive und unparteiische Bewertung

der Durchführung der unter diesen Titel fallenden Unionspolitiken durch die Behörden der Mit-

gliedstaaten vornehmen. Das Europäische Parlament und die einzelstaatlichen Parlamente werden

vom Inhalt und den Ergebnissen dieser Bewertung unterrichtet.

Explanation (if any) :

Durch die Schaffung der Möglichkeit von Vertragsverletzungsverfahren im Bereich Justiz

und Inneres wird kein Bedarf für einen zusätzlichen politischen Bewertungsmechanismus

gesehen.


